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�� Was ist ein Energieausweis für Gebäude? 

Mit der Energieeinsparverordnung 2007 (EnEV) wird der Energieausweis für Gebäude in 
Deutschland Pflicht. Er enthält grundlegende Aussagen über die energeti-
sche Qualität eines Hauses und hilft dabei, die Höhe der anfallenden Ener-
gie- bzw. Nebenkosten abzuschätzen. Auf einer Skala in Ampelfarben 
(Grün nach Rot) – ähnlich wie bei den Energieeffizienzklassen von Haus-
haltsgeräten – zeigt er, wie hoch der Energieverbrauch eines Hauses  ist. 
Neben Gebäudekenndaten, den Aussagen zur energetischen Situation eines 
Gebäudes enthält er auch Empfehlungen zur energetischen Gebäudesanie-
rung und –modernisierung.  

 
 

�� Ab wann gilt die Ausweispflicht? 
· Für Häuser bis Baujahr 1965 ab 1. Juli 2008. 
· Für Häuser ab Baujahr 1966 ab 1. Januar 2009. 
· Für Nichtwohngebäude wie Bürohäuser oder Behörden ab 01.Juli 2009. 
· Für Neubauten bereits seit In-Kraft-Treten der Energieeinsparverordnung (EnEV)  im 

Jahr 2002.  
 

�� Welche Funktionen hat der Energieausweis? 
 
Er gibt Mietern und Käufern Auskunft über die Energieeffizienz eines Hauses.  Andererseits 
soll er den Eigentümern Empfehlungen über geeignete Modernisierungsmaßnahmen aufzei-
gen. 
Aufgrund der ständig steigenden Energiekosten sind Energiebedarf bzw. Energieverbrauch 
von immer größerer Bedeutung bei der Wahl zwischen verschiedenen Objekten. Der Ge-
setzgeber verspricht sich außerdem vom Energieausweises einen stärkeren Anreiz für energe-
tische Modernisierungsmaßnahmen und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz. 
 

 

�� Wer braucht einen Energieausweis? 
 
Jeder Gebäudeeigentümer bzw. Vermieter muss beim Verkauf seines Hauses oder bei einem 
Mieter- oder Pächterwechsel einen Energieausweis vorlegen. Wer ein Haus erwerben oder ei-
ne Wohnung mieten will, hat das Recht, sich durch die Angaben des Energieausweises vor 
Abschluss des Kauf- bzw. Miet- oder Pachtvertrages über die  energetische Qualität der Im-
mobilie zu informieren. 

 

�� Wann besteht keine Verpflichtung? 
 
Die EnEV verlangt einen Energieausweis nur für den Fall des Nutzerwechsels durch Verkauf, 
Neuvermietung, etc.. Wer seine Immobilie selbst bewohnt, vererbt oder verschenkt, braucht 
keinen Energieausweis. Für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen oder deren Nutzfläche 
weniger als 50 m2 beträgt, besteht keine Ausweispflicht. 
 
 
 



 

�� Welche Arten von Energieausweis gibt es? 
Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: 

Verbrauchsausweis: Dieser dokumentiert den Energieverbrauch der 
Gebäudenutzer für Heizung und Warmwasser der letzten drei Jahre anhand 
der Rechnungen für diese Zeitspranne, ohne Berücksichtigung, ob in dem 
Gebäude oder in der Wohnung Familien mit Kindern, Ehepaare oder 
alleinstehende Personen leben. 
Bedarfsausweis: Dieser gibt Auskunft darüber, wie viel Energie für 
Heizung und Warmwasser tatsächlich benötigt werden. Zur Berechnung der 
Werte werden die Qualität der Wände, des Daches, der Fenster und der 

Heizanlage herangezogen. Die hierfür erforderlichen Daten kann der Eigentümer dem 
Aussteller zur Verfügung stellen oder der Aussteller erhebt diese Daten selbst im Rahmen 
einer Ortsbesichtigung. 
 

�� Vor- und Nachteile des Verbrauchsausweises 

Was spricht für  den Verbrauchsausweis? 
· Geringer Aufwand. Man braucht nur die Verbrauchsdaten der letzten drei Jahre. 
· Er ist kostengünstig, v.a. für Eigentümern größerer Immobilienbestände. 
· Er spiegelt die tatsächliche Verbrauchssituation des Gebäudes wieder. 

Was dagegen? 
· Mangelnde Transparenz, da nicht ersichtlich ist, wie das Ergebnis zustande gekommen 

ist. Wird z.B. ein schlecht isoliertes Gebäude kaum beheizt, kann der Energiepass 
unzutreffender weise gute Werte wiedergeben. 

· Die Einordnung in eine bestimmte Energieeffizienzklasse lässt  keine Rückschlüsse 
auf den energetischen Zustand der Gebäudehülle und der Anlagentechnik zu. 

· Es können nur allgemeine, nicht gebäudespezifische Modernisierungsempfehlungen 
abgegeben werden. 

 

BemerkensWERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

· Wer als Eigentümer der Ausweispflicht möglichst kostengünstig nachkommen will, 
für den genügt der Verbrauchsausweis.  

· Ein potentieller Mieter oder Käufer sollte hier berücksichtigen, dass die ermittelten 
Werte auf dem Verbrauchsverhalten der bisherigen Nutzer beruhen und stark von 
dem eignen Verbrauch abweichen können. Einfluss auf die Höhe des Verbrauchs 
haben unter anderem die Belegungssituation (Single oder Großfamilie), die 
Belegungsdauer (Berufstätige oder Rentner) und die Lebenssituation (z.B. 
altersabhängiges Wärmebedürfnis). Des weiteren wird der Energiebedarf durch die 
Heizgewohnheiten der Nachbarwohnungen und der Lage der Wohnung im Haus 
(Anteile an den Außenflächen) beeinflusst 



�� Vor- und Nachteile des Bedarfsausweises 
 
Vorteile: 

· Erlaubt eine objektive, vergleichbare Beurteilung des energetischen Niveaus der 
Gebäudehülle und der Anlagentechnik (verbrauchsunabhängige Beurteilung). 

· Die Energieeffizienzklasse ist zweifelsfrei einzuordnen. 
· Es werden konkrete Modernisierungsempfehlungen für das betrachtete Gebäude 

angegeben. 
 
Nachteile: 

· Relativ großer Aufwand, da für die Erstellung sehr detaillierte Unterlagen (z.B. der 
Bauplan, Unterlagen über verwendete Baumaterialien etc.) benötigt werden. Auch 
kann je nach Umständen eine Begehung durch den Aussteller erforderlich sein. 

· Der größere Aufwand schlägt sich in höheren Kosten nieder. 
 
BemerkensWERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�� Kann ich zwischen den beiden Arten frei wählen? 
 

Bis zum 01. Oktober 2008 besteht Wahlfreiheit für alle Bestandsgebäude! 

· Ab dem 1. Oktober 2008 gilt dann jedoch die Pflicht für Bedarfsausweise bei Be-
standsgebäuden mit bis zu vier Wohneinheiten, für die der Bauantrag vor dem 1. 
November 1977 gestellt wurde.  

· Wenn allerdings schon bei der Baufertigstellung oder durch spätere Modernisierung 
das Wärmeschutzniveau der ersten Wärmeschutzverordnung vom 11.08.1977 erreicht 
wurde,  können Sie wieder frei wählen. 

· Möchten Sie für Sanierungsmaßnahmen Fördermittel der öffentlichen Hand be-
antragen (z.B. aus Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau), brauchen Sie 
einen Bedarfsausweis.   

 
BemerkensWERT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

·  Der Bedarfsausweis ist zwar teurer, aber in der Regel auch aussagekräftiger, da dort 
der Energiebedarf und die energetische Qualität der Gebäudehülle objektiv –
verbrauchsunabhängig -  wieder gegeben wird.  

· Allerdings kann auch hier, der eigene Energieverbrauch – insbesondere bei 
Wohnungen - vom angegebenen Endenergieverbrauch abweichen, da die 
Berechnung aufgrund von Standardklima und Standardnutzungsbedingungen erfolgt. 

· Die Erstellung des Bedarfsausweises kann mit einer Energieberatung kombiniert 
werden.    

Unter den nachfolgend genannten Internetadressen können Sie über einen Online-Check den 
richtigen Ausweis für Ihr Haus ermitteln:  

www.gebaeudeenergieausweis-bw.de 

www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/energieausweis/einfuehrungsfristen 
 



�� Was steht im Energieausweis? 
 
Der Energieausweis dokumentiert den Energiebedarf eines Gebäudes (kWh pro m2 und Jahr). 
Beim Bedarfsausweis wird der Primär- und Endenergiebedarf und beim Verbrauchsausweis 
der Energieverbrauchskennwert des Gebäudes ausgewiesen. 

Der Gebäudeausweis besteht aus 4 Seiten inklusive Anhang mit Modernisierungsem-
pfehlungen.. 
 
Seite 1: [Allgemeines] 

· allgemeine Daten zum Gebäude [Gebäudetyp, 
Adresse, Baujahr des Gebäudes sowie 
Anlagetechnik, Anzahl der Wohnungen, 
Gebäudenutzfläche, Anlass der Ausstellung 
des Energie-ausweises]; 

· Hinweise zu den Angaben über die 
energetische Qualität des Gebäudes [auf 
welcher Grundlage wurde die ener-getische 
Qualität ermittelt (Bedarf oder Verbrauch), 
durch wen wurde die Daten-erhebung 
durchgeführt (Eigentümer oder Aussteller, ob 
zusätzliche freiwillige Informationen zur 
Gebäudequalität beige-fügt sind); 

· Hinweise zur Verwendung des Energie-
ausweises; 

· Name, Adresse, Unterschrift des Aus-stellers;   
· ggf. ein Foto des Gebäudes. 

 
 
 

 
Seite 2:  [berechneter Energiebedarf des Gebäudes �  nur beim Bedarfsausweis] 

· der Endenergiebedarf und der Primär-
energiebedarf („Gesamtenergieeffizienz“) in 
kWh(m2•a) sowie die CO2-Emissionen  
(freiwillig). An der Farbskala können Sie 
ablesen, ob ein Gebäude mit Energie sparsam 
oder verschwenderisch umgeht; 

· der Nachweis der Einhaltung des § 3 oder 9 
Abs. 1 EnEV) bei Neubau oder 
Modernisierung; 

· der jährliche Endenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasser und evtl. Hilfsgeräten; 

· sonstige Angaben zur Nutzung von alter-
nativen Energieversorgungssystemen und 
Lüftungskonzept; 

· Vergleichswerte für den Endenergiebedarf 
unterschiedlicher Gebäudetypen; 

· Erläuterungen zum Berechnungsverfahren. 
 
 
 

 



Seite 3:  [erfasster Energieverbrauch �  nur beim Verbrauchsausweis] 
 

· den Endenergieverbrauchswert (mit Angaben 
darüber, ob der Energieverbrauch für 
Warmwasser enthalten ist oder nicht); An der 
Farbskala können Sie ablesen, ob ein 
Gebäude mit Energie sparsam oder 
verschwenderisch umgeht; 

· die Verbrauchserfassung von Heizung und 
Warmwasser; 

· Vergleichswerte des Endenergiebedarfs für 
unterschiedlich energieeffiziente Gebäude; 

· Erläuterungen zum Verfahren (z.B. warum 
der Energieverbrauchskennwert vom angege-
benen tatsächlichen Verbrauch einer Woh-
nung abweicht). 

 
 
 
 
 

 
 
Seite 4: [Erläuterungen] 

· Erläuterungen zu den benutzen Fach-
begriffen.*),  

· Anhang mit Modernisierungsempfehlun-
gen: Dieser dient ausschließlich 
Informationszwecken. Bei Verbrauchs-
ausweisen sind die Informationen zur 
Effizienzoptimierung sehr allgemein ge-
halten. Bei Bedarfsausweisen sind sie auf 
das konkrete Gebäude bezogen. Der 
Detaillierungsgrad ist hier davon abhän-
gig, was zwischen Auftraggeber und Aus-
steller vereinbart wurde. Kurz gesagt, 
enthält ein Energieausweis für Bestands-
gebäude Angaben über: Energiekenn-
werte zur Gesamteffizienz des Objektes; 
Vergleichswerte zu anderen Gebäuden 
und Modernisierungsempfehlungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz. 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
*) Ein Musterexemplar des Energieausweises für Wohngebäude ist dem Text als Anlage I beigefügt. 
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�� Was bedeuten die Fachbegriffe? 
Der Energieverbrauchskennwert gibt den gemessenen Energieverbrauch in Kilowattstunden 

pro Jahr und m2 Fläche eines Gebäudes wieder und soll das Gebäude 
energetisch im Rahmen des Verbrauchsausweises bewerten. Er gilt immer 
für das Gebäude als Ganzes. Er wird wie folgt ermittelt: 

Es wird der Mittelwert des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser 
aus den Verbrauchsdaten von mindesten drei vorhergehenden 
Kalenderjahren oder Abrechnungsjahren berechnet. Als Verbrauchsdaten 
dienen Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung oder 
andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von 

Energielieferanten oder sachgerecht durchgeführte Verbrauchsmessungen. 

Anschließend wird der Durchschnittsenergieverbrauch für Heizung einer Witterungs-
bereinigung unterzogen. Mit der Witterungsbereinigung soll der ermittelte damit wird der 
Einfluss von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen wie besonders warmen oder kühlen 
Wintern sowie regionalen Unterschieden ausgeglichen. Wurde das Gebäude längere Zeit nicht 
bewohnt, so ist auch dies rechnerisch zu berücksichtigen. 

Unter Primärenergiebedarf versteht man den Gesamtbedarf an Energie, der für die 
Beheizung, die Klimatisierung und die Warmwasserversorgung eines Gebäudes unter 
Normalbedingungen nötig ist. Hierzu zählt auch der Aufwand, der für die Gewinnung, die 
Aufbereitung oder den Transport der Energie benötigt wird. Er ist Bestandteil des 
Bedarfsausweises. 
 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte 
Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er ist Bestandteil des 
Bedarfsausweises und wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen 
errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. 
Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten 
Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die 
standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung 
sichergestellt werden können. Dabei sind kleine Werte ein Zeichen für einen geringen 
Wärmebedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. Die Vergleichswerte für den 
Endenergiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe 
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind 
ungefähre Bereiche angegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien 
liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen. 
 
Die CO2-Emissionen geben an, wie viel Kohlendioxid durch die Nutzung des Gebäudes in 
die Atmosphäre freigesetzt wird. Eine Angabe hierzu kann auf freiwilliger Basis beim 
Bedarfsausweis gemacht werden. 
 
Die energetische Qualität der Gebäudehülle wird beim Bedarfsausweis angegeben durch 
den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen 
Transmissionswärmeverlust (HT). Dieser ist ein Maß für die durchschnittliche Qualität aller 
wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines 
Gebäudes. Kleine Werte sind ein Zeichen für einen guten baulichen Wärmeschutz. 
 
Die Gebäudenutzfläche ist die Summe aus allen beheizten und nicht beheizten Grundflächen 
in einem Gebäuden. Sie ist in der Regel größer als die Wohnfläche, da z.B. auch Flure und 
Treppenhäuser in die Berechnung einbezogen werden. 
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�� Wer darf einen Energieausweis ausstellen? 
 
Der Energieausweis muss von qualifizierten und/ oder zugelassenen Fachleuten ausgestellt 
werden. Die EnEV 2007 legt hierzu konkrete Anforderungen an die Qualifikation der Ausstel-
ler fest.  Ausstellungsberechtigt sind Bauingenieure, Architekten, Innenarchitekten, staatlich 
geprüfte Techniker und Handwerker des Bau-, Ausbau- oder anlagentechnischen Gewerbes 
oder des Schornsteinfegerwesens. Prinzipiell müssen alle Aussteller neben einer akademi-
schen Ausbildung oder einer Berufsausbildung im Baubereich auch über einen Schwerpunkt 
bzw. fundierte Fortbildung im Bereich des energiesparenden Bauens verfügen.  
 

BemerkensWERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
�� Wie finde ich jemanden, der mir einen Energieausweis aus-

stellt? 
 
Sie können sich zum Beispiel an die örtliche Verbraucherberatung wenden. Oder Sie nutzen 
die Möglichkeiten im Internet: 
 
BemerkensWERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unter den nachfolgend genannten Internetadressen finden Sie Hilfe bei der Suche nach ei-
nem qualifizierten Aussteller über einen Online-Check: 

www.enev-online.biz/energieausweis 

www.dena-energieausweis.de 

www.energiepass-aussteller-verzeichnis.de 

http://www.energieagentur.nrw.de/energieausweis 

 

Planen Sie eine Modernisierung und möchten Energieausweis und Energieberatung kombi-
nieren finden Sie BAFA-Energiesparberater als pdf-download unter:  

www.bafa.de 

 

Sie sollten sich darüber informieren, ob ein Anbieter wirklich berechtigt ist, 
Energieausweise auszustellen. Wenn er keine Berechtigung hat, dann ist der ausgestellte 
Energieausweis ungültig.  

Auch auf die Daten kommt es an! Vorsicht ist angezeigt gerade bei Billigangeboten aus 
dem Internet. Hier zeigt ein aktueller Test der Verbraucherberatung ein erschreckendes 
Bild. Nur ein richtig ausgefüllter Energieausweis ist gültig. Letztlich verantwortlich für die 
Richtigkeit der Daten sind Eigentümer bzw. Vermieter. Wer sicher gehen will, kann sich an 
einer Checkliste orientieren, die die Verbraucher-zentrale NRW herausgegeben hat. Hier 
steht, welche Informationen auch bei einem Ausweis aus dem Internet Pflicht sind. Weitere 
Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale:  

www.vz-nrw.de unter dem Stichwort „Energie und Umwelt“ – Der Energieausweis 



�� Was kostet ein Energieausweis? 
 

Es existieren keine staatlichen Vorgaben für die Erstellungskosten eines Energieausweises – 
weder für den Verbrauchs- noch den Bedarfsausweis. Der Endpreis wird 
zwischen Aussteller und Auftraggeber frei ausgehandelt und hängt von dem 
anfallenden Aufwand ab. 

· Bedarfsausweise gibt es aktuell ab ca. 250 € aufwärts. Die Kosten für  
Energieausweise auf Grundlage detaillierter Erhebungen, 
Gebäudebegehungen etc. können auch bei 500 € und darüber liegen.  

· Des weiteren hängen die tatsächlichen Kosten davon ab, ob Ihnen kurze 
Hinweise auf mögliche Verbesserungen am Gebäude genügen, oder ob 

Sie eine ausführliche Förderberatung mit schriftlichem Beratungsbericht möchten. Im 
eigenen Interesse sollten sie die Kosten vorab mit Ihrem Berater vorab klären. 

· Verbrauchsausweise – v.a. aus dem Internet – gibt es schon unter 50 €. Der Ratgeber 
Recht rät zur Vorsicht bei extremen Billigangeboten aus dem Internet. Hier sollte auf 
jeden Fall überprüft werden, ob diese zur Ausweiserstellung berechtigt sind. Andernfalls 
droht Eigentümer oder Vermieter später ein Bußgeld, wenn ein Ausweis von einem nicht 
berechtigten Aussteller vorgelegt wird. 

 
 

�� Wie lange gilt er? 
 
Der Energieausweis gilt jeweils 10 Jahre gerechnet ab dem Datum der Ausstellung. Ergeben 
sich wesentliche Änderungen z.B. durch Gebäudesanierung und wird das Gebäude nach E-
nEV neu berechnet, ist auch ein neuer Energieausweis erforderlich. 
 
�� Wofür gilt er?  
 
Der Energieausweis gilt jeweils für das gesamte Gebäude und gibt Durchschnittwerte an. 
Abweichungen bei einzelnen Wohnungen sind je nach Lage im Gebäude und Beschaffenheit 
möglich.  

 
 

�� Welche Unterlagen werden benötigt und woher bekomme ich 
sie? 

 
· Es werden die Bauunterlagen benötigt. Falls Sie nicht (mehr) über diese verfügen, 

kann Ihnen eventuell die zuständige Bauaufsichtsbehörde weiter helfen. Des weiteren 
können Rechnungen hilfreich sein, die qualifizierte Auskünfte über Heizungs- und 
Klimaanlagen sowie verwendetes Isoliermaterial geben.  

· Die Grundlage für die Erstellung des Verbrauchsausweises bilden die Energie-
verbrauchsdaten der drei letzten aufeinanderfolgenden Abrechnungsperioden. Falls 
Sie über diese nicht (mehr) verfügen, fordern Sie diese beim Energielieferanten an. 

 
 
 
 
 

 



�� Muss ich die im Energieausweis aufgelisteten Modernisierungs-
empfehlungen umsetzen? 

 
Der Energieausweis informiert lediglich über die Energieeffizienz eines 
Gebäudes und verpflichtet den Eigentümer nicht unmittelbar, die 
aufgelisteten Modernisierungsem-pfehlungen (z.B. Verbesserung der 
Wärmedämmung) auch umzusetzen. 
 
 

�� Können Mieter aus dem Ausweis Rechte ableiten? 
 

Der Ausweis dient ausschließlich dem Zwecke der Information. Ein Recht auf Umsetzung der 
Modernisierungsempfehlungen können Mieter hieraus nicht ableiten. Er wird auch nicht 
Gegenstand des Mietvertrages. Falls der Energiebedarf bzw. –verbrauch  den im 
Energieausweis angegebenen Werte übersteigt, dürften ein Mietminderungsrecht oder 
Schadenersatzansprüche in der Regel nicht gegeben sein. 
 
 

�� Können Käufer aus dem Energieausweis Rechte ableiten, wenn 
der tatsächliche Verbrauch von den ausgewiesenen Werte ab-
weichen? 

 
Der rein informative Charakter des Energieausweises hat auch Bedeutung beim Abschluss 
eines Kaufvertrages: Die Vorlage des Ausweises ist weder Voraussetzung für die 
Wirksamkeit des Vertrages noch übernimmt der Verkäufer damit schon eine Garantie für die 
Richtigkeit der angegebenen Verbrauchswerte oder sichert eine besondere Beschaffenheit des 
Gebäudes aus energetischer Sicht zu. Die Vertragsbeteiligten können zwar Angaben des 
Energieausweises oder die zu Grunde gelegten Gebäudemerkmale zum Vertragsinhalt machen 
und eine Gewährleistung des Verkäufers für den Fall, dass diese nicht zutreffen, vereinbaren. 
Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten, zumal der Verkäufer als Laie die Richtigkeit des 
Energieausweises nur eingeschränkt überprüfen kann.1 
 
 

�� Womit muss ich rechnen,  wenn ich keinen Ausweis habe? 
 

· Nach Ablauf der Übergangsregelung handelt ein Eigentümer ordnungswidrig, wenn er 
den Energieausweis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zugänglich macht. 
Dies kann mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 € geahndet werden.  

· Ebenfalls ordnungswidrig handelt, wer Energieausweise ausstellt, ohne über die not-
wendige Qualifikation zu  verfügen. 

 
 

�� Tipps für potentielle Käufer und Mieter  
 

· Da Sie kein Recht auf eine Kopie des Energieausweises haben, nehmen Sie etwas zum 
Schreiben mit, damit Sie die wichtigsten Daten festhalten und nachher mit den Daten 
von anderen Objekten vergleichen können. 

· Suchen Sie gezielt nach Immobilien mit guten energetischen Werten. Als Mieter 
dürfte die Wahrscheinlichkeit geringer sein, dass die Nebenkosten ausufern. Als 

                                                 
1 Siehe: Pressemitteilung des Presseverbundes Landesnotarkammer Bayern, Rheinische Notarkammer, Hambur-
gische Notarkammer, Notarkammer Koblenz und Notarkammer Pfalz vom April 2008. 



Käufer müssen Sie wahrscheinlich nicht viel Zeit und Geld in 
Modernisierungsmaßnahmen investieren. 

· Versuchen Sie schlechte Energiewerte als Verhandlungsmittel einzusetzen. Als Mieter 
können Sie versuchen, eine geringere Kaltmiete durchzusetzen, um so die höheren 
Nebenkosten zu kompensieren. Als Käufer können Sie versuchen, den Kaufpreis 
runterzuhandeln, indem Sie argumentieren, dass das Objekt dem heutigen Standard 
nicht mehr entspricht und Sie im Falle des Kaufes erheblichen Modernisierungskosten 
zu tragen haben. 

· Sprechen Sie bei schlechten Energiewerten gezielt den Vermieter auf 
Modernisierungsmaßnahmen an. Auch kleine, einzelne Maßnahmen können relativ 
kostengünstig durchgeführt werden und die Energiekosten effektiv für einzelne 
Wohnungen senken. 

 
 

�� Wo finde ich weitere Informationen und Hilfe? 
 
Im Internet gibt es zahlreiche Adressen, die weitergehende Informationen, Hilfestellungen 
anbieten und über Aktuelles informieren. Nachfolgend eine Auswahl:  
 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Chausseestr. 128a 
10115 Berlin  
Tel:       030/  72 61 65 – 600 
Fax:      030/  72 61 65 – 699 
E-Mail: info@dena.de 

Energie-Hotline: 

0800 0 736 734  
Für alle fachlichen Anfragen rund um das Thema Energie steht Ihnen die bundesweit kosten-
lose Hotline unter der vg. Telefonnummer zur Verfügung.  
 
 
EnergieAgentur.NRW  
Bereiche Energieberatung und Weiterbildung 
Kasinostr. 19-21 
42103 Wuppertal 
 
Telefon:  02 02/ 2 45 52 – 0 

Telefax:  02 02/ 2 45 52 – 30 

 
 
Verbraucherzentrale NRW 
Beratungsstelle Recklinghausen 
Königswall 14 
45657 Recklinghausen 
Tel.:�� 0 23 61/ 2 71 01��

Fax:�� 0 23 61/ 10 94 18��

E-Mail:�� recklinghausen@vz-nrw.de��
 



 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Frankfurter Straße 29 - 35 
65760 Eschborn 
 
Telefon: 06196/ 908-0 
Fax:    06196/ 908-800 
 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: 06196/ 908-452 
Fax:       06196/ 908-496 
 
 
Öko-Zentrum NRW 
Zentrum für biologisches und ökologisches Planen und Bauen GmbH & Co. KG  
Sachsenweg 8 
59073 Hamm 

Tel.: 02381/30220-0 
Fax: 02381/30220-30  

E-Mail: info@oekozentrum-nrw.de 
  
 

Weiterführende Links  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verbraucherzentrale:    www.vz-nrw.de   

Deutsche Energieagentur:   www.dena-energieausweis.de und www.thema-energie.de 

Als Podcast zum Nachhören  www.zukunft-haus.info/de/service/presse/audiomaterial.html 

EnergieagenturNRW:   www.energieagentur.nrw.de  

ZDF-Wiso:    www.wiso.de 

Deutsches Energieberater-Netzwerk e.V.:  www.den-ev.de. 

Ökozentrum NRW:  www.oekozentrum-nrw.de 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle (BAFA):  www.bafa.de  

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):  www.kfw.de 

 


